
VORBLATT 
Probleme: 
Die Richtlinie 2007/74/EG des Rates vom 20. Dezember 2007 (ABl. Nr. L 346, S. 6) über die Befreiung 
der von aus Drittländern kommenden Reisenden eingeführten Waren von der Mehrwertsteuer und den 
Verbrauchsteuern ist umzusetzen. Ebenso kommt es zu Änderungen aufgrund der Verordnung (EG) 
Nr. 274/2008 des Rates vom 17. März 2008 (ABl. Nr. L 85, S. 1) zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 918/83 des Rates über das gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen. 
Ziel: 
Berücksichtigung gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben im Umsatzsteuergesetz 1994. 
Inhalt/Problemlösung: 
Eigenständige Aufnahme der Befreiung der von aus Drittländern kommenden Reisenden eingeführten 
Waren von der Mehrwertsteuer in das Umsatzsteuergesetz. Keine Anhebung der Wertgrenze für 
Kleinsendungen, für die keine Zölle und vergleichbare Abgaben erhoben werden. 
Alternativen: 
Keine Anpassung des Umsatzsteuergesetzes 1994, wodurch gemeinschaftsrechtliche Vorgaben verletzt 
werden. 
Auswirkungen des Regelungsvorhabens: 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine. 
– Abgabenaufkommen: 
Keine. 
– Abgabenaufkommen verteilt auf die Gebietskörperschaften: 
Keine. 
– Wirtschaftspolitische Auswirkungen: 
– – Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Keine. 
– – Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen: 
Keine. 
– Auswirkungen in umweltpolitischer, konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht: 
– Geschlechtsspezifische Auswirkungen: 
Die Änderungen im vorliegenden Entwurf lassen eine sinnvolle Zuordnung zu Männern und Frauen nicht 
zu. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Richtlinie 2007/74/EG des Rates vom 20. Dezember 2007 (ABl. Nr. L 346, S. 6); Verordnung (EG) 
Nr. 274/2008 des Rates vom 17. März 2008 (ABl. Nr. L 85, S. 1) zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 918/83 des Rates über das gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Keine. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 
Mit den gegenständlichen Änderungen der Einfuhrumsatzsteuerbefreiungen werden 
gemeinschaftsrechtliche Vorgaben im innerstaatlichen Recht berücksichtigt. 
Es ist insbesondere die Richtlinie 2007/74/EG des Rates vom 20. Dezember 2007 (ABl. Nr. L 346, S. 6) 
über die Befreiung der von aus Drittländern kommenden Reisenden eingeführten Waren von der 
Mehrwertsteuer und den Verbrauchsteuern umzusetzen. Da die Befreiungen im Reiseverkehr nunmehr 
nicht mehr in der Zollbefreiungsverordnung, sondern in der genannten Richtlinie 2007/74/EG enthalten 
sind, ist es nicht mehr möglich, diesbezüglich auf die zollrechtlichen Bestimmungen zu verweisen. 
Vielmehr erfolgt eine eigenständige Aufnahme dieser Regelungen in das Umsatzsteuergesetz. 
Weiters ergeben sich Änderungen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 274/2008 des Rates vom 
17. März 2008 (ABl. Nr. L 85, S. 1) zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates über das 
gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen. Nach dieser Verordnung (EG) Nr. 274/2008 wird die 
Wertgrenze für Kleinsendungen, für die keine Zölle und vergleichbare Abgaben erhoben werden, von 
22 Euro auf 150 Euro angehoben. Diese Anhebung gilt jedoch – aus Gründen der Vermeidung von 
erheblichen Nachteilen für die inländische Wirtschaft – nicht für den Bereich der Einfuhrumsatzsteuer. 
Der diesbezügliche Verweis auf Art. 27 und 28 der Zollbefreiungsverordnung im Umsatzsteuergesetz 
muss daher entfallen. 

II. Besonderer Teil 
Zu Z 1 (§ 6 Abs. 4 Z 4 lit. a UStG 1994): 
Nicht mehr anzuwenden sind die Artikel 27 und 28 der Zollbefreiungsverordnung in der Fassung der 
Verordnung (EG) Nr. 274/2008, da aufgrund dieser Verordnung die Wertgrenze für Kleinsendungen, für 
die keine Zölle und vergleichbare Abgaben erhoben werden, von 22 Euro auf 150 Euro angehoben wird. 
Die Anwendung dieser hohen Wertgrenze ist aufgrund der Richtlinie 83/181/EWG zur Festlegung des 
Anwendungsbereichs von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) der Richtlinie 77/388/EWG hinsichtlich der 
Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter endgültiger Einfuhren von Gegenständen nicht zulässig. Für die 
Einfuhrumsatzsteuer kann nach dieser Richtlinie unverändert höchstens eine Befreiung für Gegenstände 
bis zu einem Wert von 22 Euro vorgesehen werden (diesbezüglich siehe Z 3). 
Zu Z 2 (§ 6 Abs. 4 Z 4 lit. e und f UStG 1994): 
§ 6 Abs. 4 Z 4 lit. e und f UStG 1994 entfallen. In diesen Bestimmungen sind von der 
Zollbefreiungsverordnung abweichende Regelungen betreffend Befreiungen im Reiseverkehr enthalten. 
Da die diesbezüglichen Regelungen in der Zollbefreiungsverordnung wegfallen, kann hierauf nicht mehr 
verwiesen werden. Die Befreiungen im Reiseverkehr sind nunmehr eigenständig im § 6 Abs. 5 und 6 
UStG 1994 enthalten. 
Zu Z 3 (§ 6 Abs. 4 Z 9 UStG 1994): 
Nach Art. 22 der Richtlinie 83/181/EWG können Einfuhren von Gegenständen, deren Gesamtwert 
22 Euro nicht übersteigt (von den angeführten Ausnahmen abgesehen), von der Mehrwertsteuer befreit 
werden. Diese Befreiung war bisher durch den Verweis auf Art. 27 und 28 der Zollbefreiungsverordnung 
für alle Sendungen gewährleistet. Durch den erforderlich gewordenen Wegfall der Art. 27 und 28 der 
Zollbefreiungsverordnung (siehe Z 1) wird diese Wertgrenze nunmehr in § 6 Abs. 4 Z 9 UStG 1994 
übernommen. 
Zu Z 4 (§ 6 Abs. 5 UStG 1994): 
Mit dieser Bestimmung werden die nach der Richtlinie 2007/74/EG vorgesehenen Höchstmengen bzw. 
Höchstgrenzen für Waren, die von Reisenden aus Drittländern eingeführt werden, festgelegt. Gegenüber 
den - bisher in Art. 45 bis 47 Zollbefreiungsverordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 4 Z 4 lit. e und f 
UStG 1994 enthaltenen - Höchstmengen bzw. –grenzen ergeben sich im Wesentlichen folgende 
Änderungen: 
- Für Wein wird die Höchstmenge von 2 Liter auf 4 Liter angehoben und überdies wird Wein als 

eigene Warengruppe behandelt, die somit zusätzlich zu den übrigen alkoholischen Getränken 
(1 Liter hochprozentige alkoholische Erzeugnisse und 2 Liter minderprozentige alkoholische 
Erzeugnisse) steuerfrei eingeführt werden kann. 
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- Für Bier wird ebenfalls eine Höchstmenge eingeführt (16 Liter). Bisher fällt Bier unter die 
allgemeine Freigrenze für “andere Waren”. 

- Die bisherigen Einschränkungen für Parfums, Kaffee, Tee und Edelmetalle entfallen; diese Waren 
fallen nunmehr unter die allgemeine Freigrenze für “andere Waren”. 

- Die Höchstgrenze für “andere Waren” wird von 175 Euro auf 430 Euro für Flugreisende und 
300 Euro für alle anderen Reisenden angehoben. Für Reisende unter 15 Jahren beträgt diese 
Höchstgrenze einheitlich – also unabhängig, wie sie reisen – 150 Euro. 

Unter privater nichtgewerblicher Luftfahrt im Sinne des § 6 Abs. 5 lit. g UStG 1994 ist entsprechend der 
Begriffsdefinition in der Richtlinie 2007/74/EG die Nutzung eines Luftfahrzeuges durch seinen 
Eigentümer oder die durch Anmietung oder aus sonstigen Gründen nutzungsberechtigte natürliche oder 
juristische Person für andere als gewerbliche Zwecke und insbesondere nicht für die entgeltliche 
Beförderung von Passagieren oder Waren oder für die entgeltliche Erbringung von Dienstleistungen oder 
für behördliche Zwecke zu verstehen. 
Die allgemeinen Höchstgrenzen für Tabakwaren bleiben unverändert. Unter Zigarillos sind unverändert 
Zigarren mit einem Stückgewicht von höchstens 3 Gramm zu verstehen. Die Höchstmengen für 
Einfuhren von Tabakwaren aus dem Samnauntal, die bisher in der Verordnung BGBl. II Nr. 326/1997 
geregelt sind, werden entsprechend der diesbezüglichen Ausnahmeregelung in der Richtlinie 2007/74/EG 
leicht angehoben (40 statt 25 Zigaretten). 
Zu Z 5 (§ 6 Abs. 6 UStG 1994): 
Die hier vorgesehenen niedrigeren Höchmengen bzw. Höchstgrenzen für Personen mit Wohnsitz im 
Grenzgebiet, Grenzarbeitnehmer und Besatzungen von Verkehrsmitteln entsprechen im Wesentlichen den 
bisherigen Höchstmengen bzw. –grenzen, die im § 95 Zollrechtsdurchführungsgesetz geregelt waren. Es 
erfolgte lediglich eine Anpassung an die Systematik der allgemeinen Reisefreimengen bzw. -grenzen. Die 
Möglichkeit für die genannten Personengruppen Einschränkungen zu treffen, ist auch nach der Richtlinie 
2007/74/EG zulässig. 
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